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§ 5 

Abgabenbehörden des Landes 

 

In Angelegenheiten der Landesabgaben 

ist in erster Instanz das 

Landesabgabenamt am Sitz 

des Amtes der NÖ Landesregierung und 

in zweiter Instanz die Landesregierung 

sachlich zuständig. 

 

§ 5 

Abgabenbehörden des Landes 

 

Abgabenbehörde in Angelegenheiten der 

Landesabgaben ist das 

Landesabgabenamt am Sitz des Amtes 

der NÖ Landesregierung. Sachlich in 

Betracht kommende Oberbehörde ist die 

Landesregierung. 
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